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Sitzungsvorlage des Bau- und Werksausschusses 
am  07.12.2020 öffentlich 
TOP       DSNR.:       
 
Neubau Kinderkrippe Nord, Maximilianstraße 38, Weißenhorn 
Vergabe Heizungsanlage           
 

 
Anlage/n:       
 
Sachbericht: 
 
Für die Kinderkrippe Nord wurde das Gewerk „Heizungsanlage“ öffentlich ausge-
schrieben.  
 
5 Firmen haben ihr Interesse bekundet.  Zwei Firmen reichten ihr Angebot 
ein.  
Die Angebote wurden vom Fachplaner Ott Ingenieure in Langenau gewertet und 
geprüft.  
 
Die veranlagten Schätzkosten für das Gewerk Heizungsanlage lag bei 95.798,49 € inkl. 
19% MwSt. 
 
Das Angebot der Fa. Karl Held GmbH, Weißenhorn liegt mit   97.957,01 € inkl. 
16% MwSt. 
(vergleichbarer Angebotspreis bei 100.490,38 19% MwSt.) 
im akzeptablen Rahmen der prognostizierten Kosten.   
 
Zweiter Bieter        114.998,46 € inkl. 
16% MwSt. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, aufgrund der geringen Beteiligung der Bieter und der 
akzeptablen Kostenüberschreitung den Auftrag an die Firma Karl Held GmbH in 
Weißenhorn zu vergeben. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Auftrag für das Gewerk „Heizungsanlage“ für die Kinderkrippe Nord in der 
Maximilianstraße wird an die Firma Karl Held GmbH in Weißenhorn zum Brutto-
angebotspreis in Höhe von 97.957,01 € (inkl. 16% MwSt.) vergeben.“ 
 
   
   
   
Claudia Graf-Rembold  Dr. Wolfgang Fendt  
Stadtbaumeisterin  1. Bürgermeister 
 
 
Verwaltungsinterne Vermerke:  
Information und Beteiligung der Fachbereiche 

 Fachbereich 1 
            
 

 Fachbereich 2 
            
 

 Fachbereich 3 
            
 

 Fachbereich 4 
            
 



Sitzungsvorlagen mit möglicher finanzieller Auswirkung 
Für den betroffenen TOP sind  

 keine Haushaltsmittel erforderlich 
 Haushaltsmittel erforderlich (-> Gegenzeichnung der Finanzverwaltung  

erforderlich) 
  und unter der Haushaltsstelle 4640.9420 eingestellt  und noch keine Haushaltsmittel 
eingestellt  
 
Gegenzeichnung der Finanzverwaltung:  
Bekanntgabe von NÖ-TOP´s:  

 Bekanntgabe des Beschlusses sobald Gründe für die 
Geheimhaltung weggefallen sind (Art. 52 Abs. 3 GO).  

 Personalangelegenheit keine  
Bekanntgabe. 

 
 


